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4289 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Bundesrates 

Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 24. Juni 1992 betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Patentgesetz, das Markenschutzgesetz und das 
Patentverträge-Einführungsgesetz geändert werden (Patent- und 
Markengebühren-Novelle 1992) 

Änderungen gegenüber dem Gesetzentwurf in 566 der Beilagen 

Der Nationalrat hat anläßlich der Beschlußfassung im Gegenstand 
gegenüber dem Gesetzentwurf in 566 der Beilagen zu den Stenographischen 
Protokollen des Nationalrates, XVIII. GP, folgende Änderungen beschlos
sen: 

Dem Art. I Z. 1 wird folgende Z. 1a angefügt: 

la. § 43 Abs. 5 bis 7 lauten: 

"(5) Die Eintragungen in das Patentregister nach den Abs. 1 und 2 sowie die Eintragung 
des ErIöschens der in das Patentregister eingetragenen Rechte an Patentrechten geschieht 
auf schriftlichen Antrag eines der Beteiligten oder auf gerichtliches Ersuchen. 

(6) Mit dem Antrag auf Eintragung ist die Urkunde, auf Grund der die Eintragung 
geschehen soll, in Urschrift oder in ordnungsgemäß beglaubigter Abschrift vorzulegen. 
Wenn die Urkunde keine öffentliche ist, muß sie mit der ordnungsgemäß beglaubigten 
Unterschrift des über sein Recht Verfügenden versehen sein. 

(7) Der Eintragungsantrag und die Urkunde unterliegen nach Form und Inhalt der Prüfung 
des Patentamtes." 
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